
Anlage 1 
 

 

 

Ablaufschema der 

Gefährdungseinschätzung 
gem. § 8a SGB VIII  für die Bereiche „Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und 
JugendschutzI  

Wahrnehmung von Auffälligkeiten; Erhebung 

der gewichtigen Anhaltspunkte und 

Gefährdungseinschätzung  (Anlage 2); 

Dokumentation auf Beobachtungsbögen  

(Anlage 3) durch Personen, die für den 

Kooperationspartner tätig sind 

Entscheidung des Kooperationspartners 
über Meldung an das Jugendamt 

Versendung der Meldung und des  

Beobachtungsbogens an das zust. Jugendamt 

und evtl. tel. Information an das Jugendamt 

Gleichzeitige Information der  

Sorgeberechtigten über die Meldung  

an das Jugendamt, es sei denn,  

der wirksame Schutz steht in Frage 

Zuständige Fachkraft des Jugendamtes  

bestätigt dem Kooperationspartner den Eingang 

der  

Meldung und beginnt mit den  

Prozessschritten „Meldebewertung“  

und „Einschätzung der Gefährdung“ 

Information und Beteiligung der zuständigen 

Person/Leitungskraft (sofern vorhanden)  

Bei Bedarf: Interne Beratung unter Beteiligung 

einer insoweit erfahrenen Fachkraft (sofern 

nicht vorhanden: Einbezug der 

Erziehungsberatungsstellen) 

Einbeziehung der Sorgeberechtigten sowie des 
Kindes/Jugendlichen  

Hinwirken auf die Inanspruchnahme  

von Hilfen   

 

Weitere Beobachtung und Dokumentation  

und ggfls. lösungsorientierte Gespräche  

mit den Sorgeberechtigten. 

Weitere Absprachen zur Kooperation  

zwischen den Beteiligten.  

Die Federführung dazu liegt bei der  

zuständigen Fachkraft des Jugendamtes.  

Die Fachkraft wirkt aktiv bei den  

Sorgeberechtigten auf einen geregelten  

Informationsaustausch zwischen  

Jugendamt und Kooperationspartner hin. 
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